
       

  Bischöfliches Ordinariat- Abteilung Zentrale Verwaltung 
                                                Sachgebiet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 

Informationen zum  Mutterschutzgesetz - MuSchG                                 Stand 04/2022 
 

Das Mutterschutzgesetz hat das Ziel, werdenden Mütter und ihre ungeborenen Kinder bei der 
Arbeit zu schützen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Frauen auch während der 
Schwangerschaft und Stillzeit weiterhin arbeiten können. 
 

Aufgaben des Arbeitgebers: 

 Jede Schwangerschaft ist dem zuständigem Regierungspräsidium unverzüglich zu 
melden, sobald die Schwangere dies ihrem Arbeitgeber mitgeteilt hat.  

 Der Arbeitsplatz bzw. die Tätigkeit der Schwangeren  sind vom Arbeitgeber auf 
mögliche Gefährdungen während der Schwangerschaft zu prüfen (siehe bei b.). 

 Zusätzlich zur obigen Meldepflicht hat der Arbeitgeber im Vorfeld zu ermitteln (siehe 
unten bei a.), welche Maßnahmen zu ergreifen wären, wenn eine Mitarbeiterin an dem 
jeweiligen Arbeitsplatz schwanger würde (Gefährdungsbeurteilung vor der 
Schwangerschaft). Dies gilt somit auch, wenn an dem Arbeitsplatz zurzeit keine Frau 
oder keine schwangere oder stillende Frau arbeitet (§§ 9-15 MuSchG).   

a.) Tipps zur Gefährdungsbeurteilung im Vorfeld: 

 Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder 
einer Tätigkeit ausreichend z.B. Erzieher/in, Reinigungskraft  etc. (§10 MuSchG) 

 Festgestellte und erforderliche Maßnahmen aus dieser Beurteilung müssen erst 
umgesetzt werden, wenn es am jeweiligen Arbeitsplatz eine betreffende Frau gibt.  

 Die im Vorfeld geleisteten Beurteilungen verbleiben also bei der Einrichtungsleitung, 
beim Arbeitgeber bzw. Träger bis dem Arbeitgeber eine Schwangerschaft bekannt wird. 

b.)  sobald es eine schwangere Mitarbeiterin gibt, ist 

 die Gefährdungsbeurteilung aus a.) individuell auf die Schwangere anzupassen, ggf. 
auch zu ergänzen 

 der schwangeren Mitarbeiterin ein Gespräch anzubieten über die Anpassung ihrer 
Arbeitsbedingungen (§14MuSchG) 

 Schutzmaßnahmen für die schwangere Mitarbeiterin umzusetzen, dabei die Rangfolge 
der Schutzmaßnahmen beachten (MuSchG §13): 

1. Umgestaltung der Arbeitsbedingungen/ Arbeitszeiten 
2. Arbeitsplatzwechsel 
3. Freistellung/ Beschäftigungsverbot 

 Dokumentation (§10 MuSchG) 
 

Formulare, Merkblätter und Fachinformationen zu Mutterschutz zum Download 

 auf der Internetseite „Regierungspräsidium Baden-Württemberg“ 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/wirtschaft/seiten/mutterschutz/ 
 

 Zusätzlicher Hinweis: Info „Beschäftigung schwangerer (stillender) Frauen im 
Hinblick auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2)“ 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-
Internet/Themenportal/Wirtschaft/Mutterschutz/Documents/Corona_Info_schwangere_Frauen.pdf 
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